
Videokonferenz kann von SL erzwungen werden -
oder gibt es Möglichkeiten sich zu wehren?
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Naja, du müsstest den Anweisungen der SL folge leisten. Das ist ja auch Gesetz! Und
wenn du weißt, dass die Anordnung unrechtsn ist und remonstrierst, dann dauert das
viele Wochen bis du dein Recht ausüben darfst. Zunächst hat die SL Zeit um die
Remonstration weiterzuleiten(2-Wochen-Frist). Dann hat der Vorgesetze der SL sehr
viel Zeit um zu antworten. Das gibt es nicht die 4-Wochen-Frist. In der Regel dauert das
viel länger. Solange müsstest du ja dann auch noch Folge leisten.

Wie lange bist du schon Lehrerin? So panisch war ich nicht mal im Referendariat. Und ich hatte
einen Fachseminarleiter, der einen Kontrollwahn hatte.
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